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aufzulösen bzw. aufzuheben. Das gilt auch für den Bereich 
der bewaffneten Organe der DDR.

(3) In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Gebieten 
sind Jagdgesellschaften zu bilden bzw. diese Gebiete sind an 
bestehende Jagdgesellschaften anzuschließen.

Anordnung Nr. 21 
über Anlagen und Einrichtungen zur Warnung 

und Alarmierung mit Sirenen
vom 28. Februar 1990

§2
(1) Das Jagdgebiet Märkisch Buchholz steht als Jagdgebiet 

für die in der DDR akkreditierten Diplomaten und das Jagd
gebiet Johannismühle als Jagdgebiet für das Oberkommando 
der Westgruppe der Sowjetischen Streitkräfte zur Verfügung. 
Die Jagdbewirtschaftung erfolgt durch die zuständigen staat
lichen Forstwirtschaftsbetriebe.

(2) Die Jagdgebiete Märkisch Buchholz und Johannismühle 
sind in den bestehenden Grenzen zu bewirtschaften.

(3) Die im Jagdgebiet Märkisch Buchholz die Jagd aus
übenden Jäger der DDR bilden eine Jagdgesellschaft.

§3
(1) Die Wildforschungsgebiete Alexisbad, Hakel (Bezirk 

Halle); Glesien (Bezirk Leipzig); Wriezen (Bezirk Frank- 
furt/Oder); Eibenstock (Bezirk Karl-Marx-Stadt); Spree, 
Milkwitz (Bezirk Dresden); Rothemühl (Bezirk Neubranden
burg) und Nedlitz (Bezirk Magdeburg) bleiben bestehen.

(2) Zur Neubildung von Wildforschungsgebieten kann das 
Institut für Forstwissenschaften Eberswalde Vorschläge un
terbreiten. Die Neubildung und die Festlegung der Grenzen 
der Wildforschungsgebiete erfolgt durch die Bezirksjagdbe
hörden in Abstimmung mit dem Institut für Forstwissen
schaften Eberswalde, den Kreisjagdbehörden und den staat
lichen Forstwirtschaftsbetrieben.

(3) In den Wildforschungsgebieten sind Jagdgesellschaften 
zu bilden bzw. diese Gebiete sind an bestehende Jagdgesell
schaften anzuschließen. Die forst- und jagdwirtschaftliche 
Bewirtschaftung erfolgt durch die zuständigen staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebe.

(4) Die Durchführung der Forschungsarbeiten erfolgt durch 
das Institut für Forstwissenschaften Eberswalde auf der 
Grundlage von bestätigten Forschungsplänen sowie Verträ
gen mit den staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben und er
forderlichenfalls mit den Jagdgesellschaften. Das Institut für 
Forstwissenschaften Eberswalde koordiniert die wissenschaft
lichen Arbeiten anderer Institute in den Wildforschungsge
bieten. Für jedes Wildforschungsgebiet ist eine wissenschaft
liche Zielstellung durch das Institut für. Forstwissenschaften 
Eberswalde auszuarbeiten.

(5) In den Wildforschungsgebieten können die staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebe die Aufwendungen für jagdwirt
schaftliche Maßnahmen in Höhe der Wildbreterlöse finan
zieren. Für Forschungsarbeiten notwendige Mehraufwendun
gen werden durch das Institut für Forstwissenschaften Ebers
walde geplant und bereitgestellt.

§4
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung vom 

1. März 1990 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Zweite Durchführungsbestimmung 
vom 15. Juni 1984 zum Jagdgesetz — Staatliche Jagdgebiete 
und Wildforschungsgebiete — (GBl. I Nr. 18 S. 228) außer 
Kraft.

Berlin, den 28. Februar 1990

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 

und Leiter der Obersten Jagdbehörde
Dr. W а t z e к

Zur Änderung der Anordnung vom 8. Dezember 1987 über 
Anlagen und Einrichtungen zur Warnung und Alarmierung 
mit Sirenen (GBl. I 1988 Nr. 1 S. 5) wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane fol
gendes angeordnet:

§1
Der § 3 Abs. 6 der Anordnung erhält folgende Fassung:

„(6) Zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Anlagen und 
Einrichtungen des Sirenensystems sowie der Einrichtungen 
zur Mitbenutzung sind mittwochs 15.00 Uhr Sirenenprobe
läufe mit dem Prüfsignal durchzuführen. “

§2

Diese Anordnung tritt am 30. März 1990 in Kraft.

Berlin, den 28. Februar 1990

Der Leiter 
der Zivilverteidigung 

der Deutschen 
Demokratischen Republik

P e t e r  
Generaloberst

i Anordnung (Nr. 1) vom 8. Dezember 1981 (GBl. I 1988 Nr. 1 S. 5)

Der Minister 
für Post- und 

Fernmeldewesen

Dr. W o l f

Anordnung 
über die Aufhebung einer Kechtsvorschrift 

auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik
vom 2. März 1990

§ 1
Die Anordnung vom 23. November 1983 über die Anwen

dung der wirtschaftlichen Rechnungsführung in der For
schung und Entwicklung (GBl. I Nr. 36 S. 387) wird aufgeho
ben.

§2
Für 1990 gilt folgende Übergangsregelung:
a) Die Bildung zentraler Fonds Wissenschaft und Technik 

bei den Kombinaten und die Zentralisierung von Mit
teln aus den Fonds Wissenschaft und Technik der Kom
binate und Betriebe bei den Ministerien ist in dem für 
1990 vorgesehenen Umfang zulässig.

b) Der Verkauf wissenschaftlich-technischer Leistungen er
folgt auf der Grundlage von Vereinbarungspreisen ent
sprechend den zwischen den Partnern vereinbarten Zah
lungsbedingungen. Das gilt auch für die Vergabe be
reits erarbeiteter wissenschaftlich-technischer Ergeb
nisse zur Nutzung durch weitere Betriebe, Kombinate 
und Forschungseinrichtungen. Für die aus Staatshaus- 
haitsmitteln finanzierten Ergebnisse kann der Mini
ster für Wissenschaft und Technik die unentgeltliche 
Vergabe bzw. Rückführungen an den Staatshaushalt 
festlegen.

Im übrigen gelten die Rechtsvorschriften für Betriebe. Ju
ristisch selbständige Forschungs- und Entwicklungseinrich
tungen sind 1990 unter Anwendung der Rechtsvorschriften 
für Betriebe auf die vollständige Eigenfinanzierung überzu-


